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INHALT UND MOTIVATION 
 

Am 1. September 2009 ist das neue Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) in Kraft getreten. Es bringt eine 

grundlegende gesetzliche Neuordnung des Ausgleichs von betrieblichen Versorgungsanrechten im Falle der 

Ehescheidung. Die Reform hat erhebliche Auswirkungen für Arbeitgeber und Versorgungsträger. Zukünftig wird 

jedes Anrecht des jeweiligen Versorgungssystems geteilt. Die ausgleichsberechtigte Person erhält die Stellung 

eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers. In engen Grenzen ist auch eine externe Teilung, d.h. ein Ausgleich 

außerhalb des jeweiligen Versorgungssystems möglich. In allen Versorgungssystemen müssen zur Umsetzung des 

neuen Rechts geeignete Strukturen implementiert werden. 

 

Unser völlig neu konzipiertes Seminar zum Versorgungsausgleich vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick 

über die rechtlichen Rahmenbedingungen und informiert Sie darüber, welche Verpflichtungen im Rahmen des 

Versorgungsausgleichsrechts zukünftig auf Arbeitgeber und Versorgungsträger zukommen. Sie erfahren u.a., wie 

der Ausgleichswert eines Versorgungsanrechts ermittelt wird, welche Auskünfte Arbeitgeber und 

Versorgungsträger an die Familiengerichte erteilen müssen, welche Anpassungen der Versorgungssysteme 

vorgenommen werden müssen und welche Gestaltungsspielräume und Zusatzrisiken es gibt. Es wird zudem 

dargestellt, wie nach altem Recht entschiedene Versorgungsausgleichsfälle abgeändert und nach neuem Recht 

geregelt werden können. Behandelt werden weiterhin die maßgebenden Regelungen aus dem Bereich des 

schuldrechtlichen und des verlängerten schuldrechtlichen Ausgleichs, die wichtig für das alte und das neue Recht 

sind. 
 
 
TERMINE 
 

28.01.- 29.01. 2010, Renaissance Hotel, Köln 

22.03. - 23.03. 2010, Flemings Hotel, Frankfurt  

04.10. - 05.10. 2010, Welcome Hotel, Darmstadt 

 

Aktuelle Informationen und Anmeldeformulare finden Sie unter: HTTP://WWW.ABA-ONLINE.DE 

 
TEILNAHMEGEBÜHR  

850,00 € für Mitglieder und 1.290,00 € für Nicht-Mitglieder 
Gem. § 4 Nr. 22a UStG von der Umsatzsteuer befreit. 

Die Kosten für Übernachtung und Frühstück sowie die Tagespauschale des Hotels werden unmittelbar vom  

Hotel in Rechnung gestellt.  

 

 

WEITERE INFO: aba - SEMINARSERVICE  �  TELEFON: (0 18 05)43 22 28 35  �  FAX: (0 18 05)43 22 23 29  

EMAIL: SEMINARE.TAGUNGEN@ABA-ONLINE.DE 


